
Schriftliche Beauftragung  
von Teleskopstapler-Bedienern

gemäß DGUV Grundsatz 308-009 „Qualifizierung und Beauftragung 
der Fahrerinnen und Fahrer von geländegängigen Teleskopstaplern“

Der Arbeitnehmer wird in vorstehend genanntem Unternehmen mit dem selbsttätigen Führen von 

Teleskopstaplern im innerbetrieblichen Verkehr beauftragt.

Die Beauftragung gilt für folgende Teleskopstapler:

Die erforderliche Ausbildung erfolgte durch:

Außerbetriebliche Flurförderfahrzeug-Ausbildung:

Innerbetriebliche Flurförderfahrzeug-Ausbildung:

Die Unterweisung erfolgte durch:

Unternehmen:

Hersteller

Arbeitnehmer:

Typ

Datum

geboren:

Name:

Wohnort:

Unterschrift Geschäftsleitung

Er/Sie hat seine/ihre Befähigung zum Führen der vorstehend genannten Flurförderfahrzeug gemäß § 7 Absatz 1 UVV „Flurförderzeuge“ 
(DGUV Vorschrift 68) gegenüber dem Unternehmer nachgewiesen.

Unterschrift Teleskopstapler-Bediener/in
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